
SpVgg Finsterwalde e.V. 
Beitragsordnung ab dem 01.01.2025 

 
  

 

§ 1 Allgemeines  
Diese Beitragsordnung regelt gemäß § 7 Abs. 3 der Vereinssatzung die Einzelheiten über die Pflichten der Mitglieder 

zur Entrichtung von Beiträgen und Umlagen an den Verein. Sie ist Bestandteil der Beitrittserklärung. 

§ 2 Höhe der Mitgliedsbeiträge 

 Kategorie Monatsbeitrag Jahresbeitrag 

a) passive Mitglieder  7,00 €              84,00 €              

b) aktive Mitglieder oder Personen nur mit Spielrecht für 
den Verein bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres 

10,00 € 120,00 € 

c) aktive Mitglieder oder Personen nur mit Spielrecht für 
den Verein 

 15,00 € 180,00 € 

d) beitragsfreie Mitglieder   
 - aktive Schiedsrichter   
 - Ehrenmitglieder   
 - fördernde Mitglieder   
 - Trainer   

(2) Im Beitrag ist die Sportversicherung des Landessportbundes Brandenburg inbegriffen.  

(3) Bei Änderungen gilt der neue Beitrag mit Ablauf des Monats der eingetretenen Änderung. 

(4) Sportinteressenten, die eine Mitgliedschaft im Verein in Erwägung ziehen, sich zuvor aber vom Sportangebot 
überzeugen wollen, können bis zu 4 Wochen probeweise an den jeweiligen Übungsstunden teilnehmen. Diese 
„Schnupperteilnahme“ ist beitragsfrei, Versicherungsschutz über den Landessportbund ist gewährleistet.  

(5) Über Ausnahmen entscheidet der Vorstand auf Antrag. 

§ 3 Umlagen  
Zur Erhebung von Umlagen ist ein Beschluss der Mitgliederversammlung erforderlich.  

§ 4 Informationspflichten  
Anschriftenwechsel und Änderungen von Bankverbindungen sind dem Vorstand unverzüglich mitzuteilen.  

§ 5 Fälligkeit und Entrichtung  

(1) Der Mitgliedsbeitrag ist halbjährlich jeweils bis zum 31.03. und 30.09. des Geschäftsjahres fällig. Die Fälligkeiten 
von Umlagen richten sich nach dem Beschluss der Mitgliederversammlung.  

(2) Die Entrichtung der Mitgliedsbeiträge und Umlagen erfolgt durch Lastschrifteinzug. Die Aufnahme in den Verein ist 
davon abhängig, dass sich das Mitglied für die Dauer der Mitgliedschaft verpflichtet, dem Verein ein SEPA-Mandat für 
den Lastschrifteinzug zu erteilen. Die Erklärung des Mitglieds dazu erfolgt mit dem Aufnahmeantrag.  

(3) Mitglieder, die bisher ihre Zahlungen in bar entrichtet haben verpflichten sich, dem Verein ein SEPA-Mandat für 
den Lastschrifteinzug zu erteilen. Über Ausnahmen entscheidet der Vorstand auf Antrag. 

(4) Kann der Bankeinzug aus Gründen, die das Mitglied zu vertreten hat, nicht erfolgen und wird der Verein dadurch 
mit Bankgebühren (Rücklastschriften) belastet, sind diese Gebühren durch das Mitglied zu tragen.  

§ 6 Beitragspflicht und Kündigung der Mitgliedschaft  
Die monatliche Beitragspflicht beginnt im Monat der Aufnahme als Mitglied und endet mit Ablauf des Monats, indem 
die Mitgliedschaft gekündigt wurde.  
Gemäß § 6 Abs. 2 der Vereinssatzung ist der Vereinsaustritt nur zum Ende eines Kalendermonats möglich und muss 
gegenüber dem Verein schriftlich oder per Mail an info@spvgg-finsterwalde.de erklärt werden.  

§ 7 Sonstiges  

(1) Die Mitgliederverwaltung erfolgt durch Datenverarbeitung (EDV). Die personengeschützten Daten der Mitglieder 
werden nach der DS - GVO und dem Bundesdatenschutzgesetz gespeichert.  

(2) Die Beitragsordnung wurde durch die Mitgliederversammlung am 08.11.2024 beschlossen und tritt am 01.01.2025 

in Kraft. 
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